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Regionale Infotage
Das Pflegeberufegesetz – die neue Ausbildung gemeinsam gestalten!
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Wegweiser durch den Tag – was Sie heute erwartet
Diana Paschek / Britta Richter

10:15 – 11:00
Systemwechsel Pflegeausbildung: 
Die Fakten im Überblick

11:00 – 11:30
Die GFAW als Fondsverwaltende Stelle: 
Zahlen, Daten und Fakten im Überblick

11:30 – 12:00
Ausbildungsverbünde und 
Lernortkooperationen: Aufbau und 
Möglichkeiten zur Umsetzung

12:00 – 13:00
Get together
Mittagspause und Raum für Austausch

13:00 – 14:00
Fokusthemen Teil 1 

A Finanzierung der neuen Ausbildung

B Ausbildungsplanung in Schule und Praxis

C Lernortkooperationen und 

Ausbildungsverbünde

14:00 – 14:30
Kaffeepause 
und Raum für Austausch

14:30 – 15:30
Fokusthemen Teil 2 

A Finanzierung der neuen Ausbildung

B Ausbildungsplanung in Schule und Praxis

C Lernortkooperationen und 

Ausbildungsverbünde

15:30 – 16:00
Der Tag im Rückblick und ein Ausblick 
auf die nächsten Schritte zur Umsetzung 
der neuen Pflegeausbildung 
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1. Warum ist die neue 
Pflegeausbildung wichtig?

2. Pflegeausbildung der Zukunft

3. Vorbehaltene Tätigkeiten

4. Zugangsvoraussetzungen

5. Dauer, Struktur und Ort

6. Praktische Ausbildung

7. Ausbildungsgang

8. Feststellung der Geeignetheit von 
Einrichtungen

9. Geeignete Lernorte für die Ausbildung nach PflBG

10.Mitteilungspflichten

11.Festsetzung Finanzierungsbedarf

12.Refinanzierung und Umlagebeitrag

13.Mehrkosten der Ausbildungsvergütung

14. Praxisanleitung

Systemwechsel Pflegeausbildung: Die Fakten im Überblick
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1. Warum ist die neue Pflegeausbildung wichtig?

Lebenslange berufliche Flexibilität in der Pflege

Angemessenes Ausbildungsgehalt

Zugang zur kostenfreier Ausbildung

Bessere Gehaltschancen

Europäische Vergleichbarkeit



5

‣ mit der Möglichkeit eines gesonderten Berufsabschlusses auf 
bestimmte Altersgruppen im dritten Ausbildungsjahr: 

‣ Altenpfleger bzw. Altenpflegerin

‣ Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. -pflegerin

2. Pflegeausbildung der Zukunft

Berufliche Ausbildung Hochschulische Ausbildung

Evaluation in 2026

‣ eine generalistische Ausbildung zur Pflege von Menschen aller 
Altersgruppen in allen Versorgungsbereichen:

‣ Pflegefachfrau bzw. -fachmann
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3. Vorbehaltene Tätigkeiten

Pflegefachfrau | Pflegefachmann | 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in | Altenpfleger/in

Pflegefachfrau (B.Sc) | Pflegefachmann (B.Sc.)
Pflegefachfrau (B.A.) | Pflegefachmann (B.A.)

Alle bisherigen Berufsabschlüsse in der Pflege 
werden der Ausbildung nach PflBG gleichgestellt

PflBG

KrPflG | AltPflG

Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs

Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses

Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege
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1. Mittlerer Schulabschluss

2. Hauptschulabschluss plus erfolgreich abgeschlossene…
‣ mindestens zweijährige Berufsausbildung
‣ mindestens einjährige Assistenz- oder Helferausbildung

gemäß den Mindestanforderungen der ASMK / GMK
‣ „alte“ Helfer-Ausbildungen nach Landesrecht (Beginn bis

31.12.2019)

3. Erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine
Schulbildung

4. Zugangsvoraussetzungen

Thüringer Pflegehelfergesetz wird gemäß den Mindestanforderungen angepasst werden.
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5. Dauer, Struktur und Ort

theoretischer und praktischer Unterricht (2.100 Stunden)

praktische Ausbildung (mindestens 2.500 Stunden)

Pflegeschule

Krankenhaus mit Zulassung nach § 108 SGB V

stat. Pflegeeinrichtung mit Zulassung nach §71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI

amb. Pflegeeinrichtung mit Zulassung nach §71 Abs. 2 und § 72 Abs. 1 SGB XI 
und § 37 SGB V

3 Jahre in Vollzeit
5 Jahre in Teilzeit

Träger der praktischen Ausbildung

Thüringer Rahmenlehrplan
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praktische Ausbildung (mindestens 2.500 Stunden)

6. Praktische Ausbildung

1. Ausbildungsdrittel 2. Ausbildungsdrittel 3. Ausbildungsdrittel

Orientierungseinsatz: 440 Stunden (bis Ende 2024)

Pflichteinsätze

Stationäre Akutpflege: 400 Stunden
Stationäre Langzeitpflege: 400 Stunden
Ambulante Pflege: 400 Stunden
Pädiatrische Pflege: 80 Stunden (bis Ende 2024)

Pflichteinsatz

Psychiatrische Pflege: 120 Stunden

Vertiefungseinsatz

Weiterer Einsatz: 80 Stunden

Zur freien Verteilung im 
Vertiefungsbereich: 80 Stunden

Im Versorgungsbereich der 
Vertiefung: 500 Stunden

Komplexität der pflegerischen Versorgungssituationen

Niedrig Hoch
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7. Ausbildungsgang
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8. Feststellung der Geeignetheit von Einrichtungen

https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/gesundheit/berufe/aktuell/

Mindestanforderungen an Träger der praktischen Ausbildung

Antragsformular

Antrag muss bis zum 30.11.2019 gestellt 
werden, auch wenn noch nicht alle 
Kooperationsbeziehungen nachgewiesen 
werden können!
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https://www.pflegeausbildung-in-
thueringen.de/informationen/veroeffentlichungen

Liste möglicher Kooperationspartner in der 
neuen Pflegeausbildung - gegliedert nach 
Pflichteinsätzen!

9. Geeignete Lernorte für die Ausbildung nach PflBG (I)
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9. Geeignete Lernorte für die Ausbildung nach PflBG (II)
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10. Mitteilungspflichten

• Berechnung Mehrkosten Ausbildungsvergütung
• Daten zur Einrichtung
• Anzahl Azubis

Datenmeldung

• Daten zur Einrichtung
• Anzahl Azubis

Datenmeldung

Krankenhäuser stat. + amb.
Pflegeeinrichtungen

Jährliche Aufforderung zur Datenmeldung bis zum 15.06.

Pflegeschule
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Ausbildungs
budget

VWK 0,6 % Reserve 3 %

+ =
Ausbildungs

budget

57,2380%30,2174%

8,9446%
3,6%

Krankenhäuser
amb. und stat. Pflegeeinrichtungen

Individuelle
Umlagebeiträge

Individuelle
Umlagebeiträge +

Mehrkosten der 
Ausbildungsvergütung

(ab dem 2. Ausbildungsdrittel)
=

Tatsächliche 
Ausbildungskosten pro 

Einrichtung

11. Festsetzung Finanzierungsbedarf
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Träger 
der praktischen Ausbildung

7.950 €/Azubi/Jahr

7.400 €/Azubi/Jahr
oder

Pauschale

+

Umlagebeitrag

Einrichtungsbezogen:
Stationär | Ambulant

12. Refinanzierung und Umlagebeitrag

X €/Azubi/Monat
1. Ausbildungsdrittel: 
Vollständige Refinanzierung

Ausbildungsvergütung

Versorgungsvertrag

in Thüringen
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263 263
179 179

637

437
721

521

900 € 700 € 900 € 700 €

Stationär 1 : 9,5 Ambulant 1 : 14

Anteil der Refinanzierung 
aus Ausgleichsfonds

Beispielrechnung ab dem 2. Ausbildungsdrittel

Angenommen, Sie zahlen in ihrer Einrichtung den 
Fachkräften ein monatliches Brutto-Entgelt von 2.500 
€… 

Angenommene 
Ausbildungsvergütung

Wertschöpfungsanteil = 
Eigenanteil

13. Mehrkosten der Ausbildungsvergütung
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‣ 300 Stunden Weiterbildung für PraxisanleiterInnen (Bestandsschutz bei Abschluss Weiterbildungen bis 31.12.2019)

‣ 24 Stunden berufspädagogische Fortbildungspflicht/Jahr

‣ Mitglied der Prüfungskommission für die praktische Prüfung

‣ Erstellung einer qualifizierten Leistungseinschätzung über jeden praktischen Einsatz

‣ Pflicht zur Dokumentation im Ausbildungsnachweis, dass Anleitung im vorgegebenen Umfang erfolgt ist

Praxisanleitung
10% Ausbildungszeit in der praktischen 
Ausbildung entfällt auf Praxisanleitung 

Praxisbegleitung

Praxisbegleitung: mind. 1 Besuch
pro Orientierungs- Pflicht- und 
Vertiefungseinsatz

7.950 €/Azubi/Jahr

7.400 €/Azubi/Jahr
oder7.900 €/Azubi/Jahr

Pauschale

R
efinanzierung überR

ef
in

an
zi

er
un

g
üb

er

Pauschale

14. Praxisanleitung
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Sebastian Gröbe
Berater Pflegeausbildung Thüringen
Dautenbachstr. 21
34260 Kaufungen

Telefon: 05605 9299785
Fax: 0221 3673-51346
Mobil: 0172 8640167

E-Mail: sebastian.groebe@bafza.bund.de

Lydia Hirsemann 
Beraterin Pflegeausbildung Thüringen
Bodelschwinghstr.31
99096 Erfurt

Telefon: 0361 65351904
Fax: 0221 3673-53081
Mobil: 0173 3958643

E-Mail: Lydia.Hirsemann[at]bafza.bund.de
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1. Überblick

2. Festsetzungsjahr 2019

3. Finanzierungsjahr 2020

4. Das Jahr 2021

Die GFAW als Fondsverwaltende Stelle
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Gesundheit

Familie

Arbeit

Wirtschaft

Wir unterstützen Menschen.



22

GFAW ist zuständig für die Finanzierung der neuen generalistischen Ausbildung ab September 2020

Fonds-
verwaltung

2019: aktuelle Ausbildung läuft parallel weiter (ohne Fondfinanzierung)

Das Prinzip

Die Einzahlung erfolgt durch 

alle Einrichtungen solidarisch

Ausbildende Einrichtungen erhalten

bis zu 2030,83 € pro Monat pro Azubi

Pflegeschulen erhalten 658,- € 

pro Monat und Schüler
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• Ausbildungsplanung ist abgeschlossen
778 Einrichtungen und 43 Pflegeschulen planen insgesamt ca. 2.000 Auszubildendenverhältnisse

• Planmäßige Kosten dafür sind festgestellt: 24,5 Mio. EUR

• Alle Angaben für die solidarische Aufteilung dieser Kosten liegen vor 

• Aktuell erfolgt die Kontrolle dieser gemeldeten Leistungs- und Abrechnungsdaten

Zwischenstand 2019
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• Rückfragen an einzelne Einrichtungen zu den gemeldeten 
Angaben möglich

• Die Aufteilung des Fonds erfolgt zweistufig
1. Prozentuale Aufteilung des 

Gesamtfinanzierungsbudgets

2. Jede Einrichtung in Thüringen erhält Ihren 
individuellen Umlagebescheid 

Was kommt noch in 2019?
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• Aktualisierung der gemeldeten Planzahlen und Benennung der Auszubildenden 
bzw. Schüler ab Juli 2020

• Monatliche Ein- bzw.  Auszahlungen ab September 2020 

UND

• Start der Planung für den Ausbildungsjahrgang 2021

2020?
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• Abrechnung der ausgezahlten Zuweisungen in 2020

• Verrechnung der eingezahlten Umlagebeträge in 2020 mit den entsprechenden Weiterbelastungen 

und Vortrag auf das nächste Finanzierungsjahr

UND

• Aktualisierung und Zahlungen 2021

• Start der Planung 2022

2021?
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Vielen Dank
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Träger
der praktischen Ausbildung

Einseitige 
Praxiseinsatzstellen

Träger
der praktischen Ausbildung

Pflegeschule

Weitere Einrichtung

= schriftlicher
Kooperationsvertrag

Auszubildende/r

Ausbildungsvertrag

Weitere Einrichtung
Weitere Einrichtung Weitere Einrichtung

Lernortkooperation
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Ausbildungsverbund

Pflegeschule
Träger

der praktischen Ausbildung

Weitere Einrichtung

Träger
der praktischen Ausbildung

Träger
der praktischen Ausbildung

Weitere Einrichtung

Weitere Einrichtung

Weitere Einrichtung

Pflegeschule

Pflegeschule

Verbundvertrag

Viele Formen eines 
Ausbildungsverbundes 
sind denkbar und 
möglich!

Voraussetzung: 
Hohes Maß an Vertrauen 
der beteiligten Partner 
zueinander!
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„Runder
Tisch“

Erhebung 
Ausbildungskapazitäten

Abstimmung über 
gemeinsame 
Ausbildungsqualität

Kennenlernen der 
beteiligten 
Einrichtungen

Absprachen zur 
Zusammenarbeit

Fazit

…

Vertrag

Ohne gemeinsame Kooperation weniger oder keine Ausbildungsplätze!

Region XY
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• Konkrete Formulierungshilfen

• Zusatzinformationen zu verschiedenen
Kooperationsformen

• Beachtenswerte Hinweise, z.B. 
Umsatzsteuerpflicht

Empfehlung
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Fokusthemen Teil 1

A Finanzierung der neuen Ausbildung

B Ausbildungsplanung in Schule und Praxis

C Lernortkooperationen und Ausbildungsverbünde
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Herzlichen dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wir bleiben gern mit Ihnen in Kontakt.
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